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Bebauungsplan Nr. 5 „Auf dem Klei“, 3. Änderung (beschleunigt gemäß § 13a BauGB) 
M 1 : 1.000 

 
 
 
 
 
 

  

Gesetzesbezüge 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3.11.2017 
(BGBl. I Seite 3634) 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
21.11.2017 (BGBl. I S. 3786) 
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) vom 17.12.2010 
(Nds. GVBI. Seite 576) – zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
28.02.2018 (Nds. GVBl. S. 22) 
Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV90) vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 Seite 58) 
– zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4.5.2017 (BGBl. I S. 1057) 
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HINWEISE 
 
1. Baunutzungsverordnung (BauNVO) 

Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. Januar 1990. 
 
2. Archäologische Denkmalpflege 

Aus Sicht der Bodendenkmalpflege ist mit Funden und Befunden des Mittelalters in den bisher 
unbebauten Flächen des Planungsgebietes zu rechnen. Bauvorhaben bedürfen daher einer 
denkmalrechtlichen Genehmigung gemäß § 10 in Verbindungmit § 13 des Niedersächsischen 
Denkmalschutzgesetzes (NDSchG). 
Sollten bei Bau- und Erdarbeiten im Plangebiet ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das 
können u.a. sein: Tongefäß-scherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige 
Bodenverfärbungen und Steinkonzentrationen; auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht 
werden, sind diese gemäß § 14 Abs.1 NDSchG meldepflichtig und müssen der Unteren Denk-
malschutzbehörde des Landkreises Hildesheim sowie dem Niedersächsischen Landesamt für 
Denkmalpflege Referat Archäologie, Scharnhorststraße 1, 30175 Hannover, unverzüglich 
gemeldet werden. 
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Präambel 
 
Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) vom 
23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) und des § 58 Abs. 2 des Nds. Kommunalverfassungs-
gesetzes vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576) in der jeweils zuletzt geltenden 
Fassung hat der Rat der Stadt Sarstedt diesen Bebauungsplan Nr. 5 „Auf dem Klei“, 
3. Änderung (beschleunigt gemäß § 13a BauGB), bestehend aus der vorstehenden 
Planzeichnung, als Satzung sowie die Berichtigung des Flächennutzungsplanes 
beschlossen. 
 
Sarstedt, den  
                                                         Siegel                     
  Bürgermeisterin 
_________________________________________________________________ 
 

Aufstellungsbeschluss 
 
Der Rat der Stadt Sarstedt hat in seiner Sitzung am            die Aufstellung der 
3. Änderung (beschleunigt gemäß § 13a BauGB) des Bebauungsplanes Nr. 5 „Auf 
dem Klei“ beschlossen. Der Änderungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
am            ortsüblich bekanntgemacht worden.  
 
Sarstedt, den  
                                                         Siegel                     
  Bürgermeisterin 
_________________________________________________________________ 
 

Planunterlage 

Kartengrundlage:  Liegenschaftskarte 
 Maßstab: 1:1000 

 Gemarkung: Sarstedt Flur: 1 
 
 Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Nieder-

sächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung, 
 
 
 
 ©  2019    
      
 
 
Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die 
städtebaulich bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze 
vollständig nach (L4-291-2019 vom 06.02.2020). 
 
Hildesheim, den …………………… 
 
LGLN, Regionaldirektion Hameln/Hannover, Katasteramt Hildesheim 
 
  
  
  
  
  Siegel 
………………………………………………… 
(Unterschrift) 
 
_________________________________________________________________ 
 

Planverfasser 
 
Der Entwurf der 3. Änderung (beschleunigt gemäß § 13a BauGB) des Bebauungs-
planes wurde ausgearbeitet vom  
 
Hannover im März 2019 
 
 
 
 
 
 
                                                                   
_________________________________________________________________ 
 

Öffentliche Auslegung 

 
Der Rat der Stadt Sarstedt hat dem Entwurf der 3. Änderung (beschleunigt gemäß 
§ 13a BauGB) des Bebauungsplanes Nr. 5 „Auf dem Klei“ mit Begründung 
am            zugestimmt und die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
beschlossen.  
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am            ortsüblich bekannt-
gemacht.  
Der Entwurf der 3. Änderung (beschleunigt gemäß § 13a BauGB) des Bebauungs-
planes Nr. 5 „Auf dem Klei“ mit Begründung hat vom            bis            gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.  
 
Sarstedt, den  
 
                                                         Siegel                         
   
  Bürgermeisterin 

 
 
 
 

 
Satzungsbeschluss 

 
Der Rat der Stadt Sarstedt hat den Bebauungsplan Nr. 5 „Auf dem Klei“, 
3. Änderung (beschleunigt gemäß § 13a BauGB), nach Prüfung der Anregungen 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am            als Satzung (§ 10 Abs. 1 
BauGB) sowie die Begründung beschlossen.  
 
Sarstedt, den  

Siegel 
 

               
  Bürgermeisterin 
_______________________________________________________________ 
 

Inkrafttreten 
 
 
Der Satzungsbeschluss der 3. Änderung (beschleunigt gemäß § 13a BauGB) 
des Bebauungsplanes Nr. 5 „Auf dem Klei“ ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB 
am            ortsüblich bekanntgemacht worden.  
 
Der Bebauungsplan Nr. 5 „Auf dem Klei“, 3. Änderung (beschleunigt gemäß § 
13a BauGB), ist damit am            rechtsverbindlich geworden.  
 
Sarstedt, den  
 

Siegel  
 

 
  Bürgermeisterin 
_______________________________________________________________ 
 

Frist für Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften 
 
1.  Eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Ver-

letzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,  
2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2a BauGB beachtliche Ver-

letzung der Vorschriften über das Verhältnis der 3. Änderung 
(beschleunigt gemäß § 13a BauGB) des Bebauungsplanes und des 
Flächennutzungsplanes und  

3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorgangs  

 
sind nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der 3. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 5 „Auf dem Klei“ schriftlich gegenüber der Stadt Sarstedt 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden (§ 215 BauGB).  
 
Sarstedt den  

Siegel 
 
 
  Bürgermeisterin 
_______________________________________________________________ 
 
Anmerkung: *) Nichtzutreffendes streichen  
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BEGRÜNDUNG 
 
 
1 Aufstellung der 3. Änderung des Bebauungsplanes 
 
1.1 Aufstellungsbeschluss 

Die Stadt Sarstedt hat die Aufstellung der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5 „Auf 
dem Klei“ beschlossen. 

 
1.2 Planbereich 

Das Baugebiet „Auf dem Klei“ liegt in der Kernstadt Sarstedt unmittelbar nördlich der Stadt-
mitte. Der Planbereich der 3. Änderung befindet sich nördlich der Oppelner Straße. Er wird 
auf dem Deckblatt dieser Bebauungsplanänderung und Begründung im Maßstab 1:5.000 
dargestellt. 

 
 
2. Planungsvorgaben 
 
2.1 Raumordnung und Landesplanung 

Grundlegende Ziele und Grundsätze bzw. zeichnerische Darstellungen des Regionalen 
Raumordnungsprogrammes 2016 für den Landkreis Hildesheim sind durch den Inhalt der 
vorliegenden Bebauungsplanänderung nicht betroffen.  

 
2.2 Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan der Stadt Sarstedt stellt für den Geltungsbereich dieses Bebau-
ungsplanes eine Wohnbaufläche dar. Aufgrund des Planungsziels dieser Bebauungs-
planänderung wird er gemäß § 13a (2) Nr. 2 BauGB einer Berichtigung unterzogen, die im 
Folgenden dargestellt wird. 

 
2.3 Bebauungsplan (bisherige Fassung) 

Der Bebauungsplan setzt bislang eine so genannte Vorbehaltsfläche Läden innerhalb eines 
Allgemeinen Wohngebietes fest, das bei einer Grundflächenzahl von 0,3, einer Geschoss-
flächenzahl von 0,8 und in geschlossener Bauweise drei- bis achtgeschossig bebaut 
werden darf. Der Bebauungsplan wird im Folgenden auszugsweise dargestellt. 

Die bisherigen Änderungen des Bebauungsplanes  betreffen nicht den Geltungsbereich der 
vorliegenden 3. Änderung. 

 
2.4 Natur und Landschaft (Gebietsbeschreibung) 

Der Planbereich wird im Bebauungsplan bislang bereits als intensiv zu nutzendes Bau-
gebiet festgesetzt. Die Freibereiche sind entsprechend der Niedersächsischen Bauordnung 
als Grünflächen anzulegen. Derzeit ist der Bereich mit einem verhältnismäßig großen 
Gebäude bestanden; die Freibereiche sind zu einem großen Teil gepflastert; einzelne kleine 
Laubbäume mit einem Spielbereich und Sitzmöglichkeiten sind vorhanden. 

Der Landschaftsplan des Landkreises Hildesheim aus dem Jahr 1993 trifft für den Ände-
rungsbereich keine besonderen Aussagen. 
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Ausschnitt aus dem Arbeitsplan des Flächennutzungsplanes, M 1:5.000 
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Berichtigung des Flächennutzungsplanes, M 1:5.000 
 
 
 
 
 

  

Gesetzesbezüge 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3.11.2017 
(BGBl. I Seite 3634) 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
21.11.2017 (BGBl. I S. 3786) 
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) vom 17.12.2010 
(Nds. GVBI. Seite 576) – zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
28.02.2018 (Nds. GVBl. S. 22) 
Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV90) vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 Seite 58) 
– zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4.5.2017 (BGBl. I S. 1057) 
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Ausschnitt aus dem Bebauungsplan Nr. 5 „Auf dem Klei“, M 1:1.000 
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3. Ziel und Zweck der Planung (Planungsabsicht) 

Derzeit steht das vorhandene Gebäude leer; nachdem es zuvor durch einen Kiosk mit 
Gastronomie und einen Ortstreffpunkt genutzt wurde. Eine Nutzung durch Läden, wie im 
ursprünglichen Bebauungsplan vorgesehen, besteht nicht. Angesicht der kleinen zur Ver-
fügung stehenden Fläche wird nicht erwartet, dass sich hier in Zukunft Läden ansiedeln 
werden. 

Dagegen besteht in diesem Teil Sarstedts der Bedarf an einem Kindergarten, so dass hier 
eine entsprechende Gemeinbedarfsfläche mit einem entsprechenden Maß der baulichen 
vorgesehen werden soll. Die überbaubaren Flächen werden großzügig festgelegt; not-
wendige Bauabstände gemäß den Festlegungen der Niedersächsischen Bauordnung 
(NBauO) gelten dessen ungeachtet und müssen berücksichtigt werden. Andererseits sollen 
sie auch für den Fall Entwicklungen ermöglichen, dass bauliche Neuausrichtungen in der 
Nachbarschaft zu bauordnungsrechtlich veränderten Bebauungsmöglichkeiten innerhalb 
des Änderungsbereichs führen sollten. 

Festsetzungen zugunsten des Schutzes vorhandener Bäume sind nicht erforderlich, weil 
die Stadt als Betreiberin des Kindergartens jederzeit und nach eigenem Ermessen über die 
zukünftige Gestaltung der Gemeinbedarfsfläche entscheiden kann und somit eine Fest-
legung bereits innerhalb des Bebauungsplans nicht erforderlich ist. 

Die vorliegende Bebauungsplanänderung dient der Innenentwicklung im Sinne des 
§ 13a (1) BauGB, ohne dass eine zulässige Grundfläche, die den Grenzwert nach § 13a (1) 
Nr. 1 BauGB überschreiten würde, festgesetzt wird. 
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Eine Beeinträchtigung von besonders geschützten Arten oder deren Lebensstätten ist 
durch die Planänderung im Vergleich zur bisherigen Planfassung nicht zu erwarten. Die 
3. Änderung des Bebauungsplanes kann somit im beschleunigten Verfahren aufgestellt 
werden. Von einer Umweltprüfung mit anschließendem Umweltbericht wird gemäß § 13 (3) 
BauGB abgesehen. 

 
 
4. Zur Verwirklichung der 3. Änderung zu treffende Maßnahmen 
 
4.1 Altablagerungen, Bodenkontaminationen 

Altablagerungen und Bodenkontaminationen sind innerhalb des Änderungsbereiches nicht 
bekannt. 

 
4.2 Bodenordnung 

Bodenordnende Maßnahmen sind nicht erforderlich. 
 
4.3 Ver- und Entsorgung 

Die Situation von Ver- und Entsorgung wird durch diese Änderung des Bebauungsplanes 
nicht berührt. 

 
 
Diese Begründung gemäß § 9 (8) BauGB hat zusammen mit der 3. Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 5 

„Auf dem Klei“ 

vom            bis einschließlich            

gemäß § 13a in Verbindung mit § 3 (2) BauGB öffentlich ausgelegen und wurde vom Rat der 
Stadt Sarstedt beschlossen. 

Sarstedt, den  
 
 
 
    Bürgermeisterin 


